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E in großes Thema wird in den kommenden Monaten die Vor-
bereitung auf und die Beschäftigung mit den neuen Regelun-
gen der Abrechnungsprüfung sein. Grund genug, sich mit den 

Regelungen der Abrechnungsprüfung, den Rechten der Einrichtungen 
sowie der Kunden und den Auswirkungen intensiv zu beschäftigen. 
Der Teil 1 klärt die Grundlagen und die Frage, warum sich die Pflege-
einrichtung an der Abrechnungsprüfung beteiligen muss. 

DIE MOTIVATION DES GESETZGEBERS
Immer dann, wenn die gesetzlichen Regelungen weiter konkretisiert, 
das heißt ausgelegt werden müssen, muss der gesetzgeberische 

Zweck der neuen Regelungen mitbedacht werden. So führte das Pfle-
gestärkungsgesetz (PSG) II die Abrechnungsprüfung als Bestandteil 
der regelmäßigen Qualitätsprüfung nach § 114 SGB XI ein. Diese Vor-
schriften wurden durch das am 28. Dezember 2016 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlichte PSG III ergänzt und dabei entscheidend verschärft. 

MITWIRKUNGSPFLICHT DES AMBULANTEN PFLEGEDIENSTES
Die einmal jährlich durchzuführende Regelprüfung bezieht sich nach 
§ 114 Abs. 2 SGB XI auf die Qualität der allgemeinen Pflegeleistungen 
und die medizinische Behandlungspflege, also die Leistungen der 
häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V. Nach § 114 Abs. 2 Satz 7 

RECHTSRAT

Abrechnungsprüfung, Teil 1:  
Die Grundlagen

Privatzahlerleistungen (im Sinne von Kostenerstat-
tungen) sind! Somit sind sie z. B. für Vergütungsver-
handlungen obsolet. Sie werden aber als Erträge im 
SGB XI gebucht. So wie die Erträge für diese Leistun-
gen in den Privatzahler-Bereich hinübergerechnet 
werden müssen, sind die zeitanteiligen Personalkos-
ten und Sachkosten für die Erbringung dieser drei 
Leistungsarten ebenfalls als Kosten zu den Privatzah-
lerleistungen hinzuzurechnen.

Das Beispiel vom Download-Tipp zeigt: Durch eine 
differenzierte Kostenstellenrechnung im Sinne einer 
zweistufigen verursachungsgerechten Zuordnung von 
Kosten können also unterschiedliche Ergebnisse und Umsatzrenditen 
entstehen. Zusammengefasst sehen die Ergebnisse dieses Beispiels so 
aus, wie in der Tabelle auf Seite 5 dargestellt. 

THOMAS SIESSEGGER

>> �Organisationsberater und Sachverständiger 

für ambulante Pflege- und Betreuungsdienste

>> www.siessegger.de

>> E-Mail: pdl-praxis@siessegger.de

>> �der Autor bloggt regelmäßig zu  

betriebswirtschaftlichen Themen unter  

http://vinc.li/Haeusliche_Pflege_blog 

In der nächsten Ausgabe von PDLpraxis wird ein Kalkulationsraster 
vorgestellt, mit dem Sie die Kosten pro berechnen können; insbeson-
dere für das SGB XI.

§ 113
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Venenverweilkanülen:  
Aktuelle Empfehlungen zur Hygiene

R egelmäßige intravenöse Gaben von Medikamenten werden 
meist über Verweilkanülen verabreicht, damit der Patient 
nicht bei jeder Medikamentengabe erneut punktiert werden 

muss. Die peripheren Venenverweilkanülen gibt es in unterschiedli-
chen Materialien: Metall oder Kunststoff und in verschiedenen Län-
gen. In der täglichen Praxis stellen sich auch hier Fragen der Hygiene: 
Wie darf soll die periphere Venenverweilkanülen liegen bleiben? In 
welchen Abständen soll der Verband gewechselt werden? Muss der 
Verband steril sein und muss desinfiziert werden? Womit soll man 
eine nur noch liegende Venenverweilkanüle „abblocken“? Eine neue 
Regelung findet sich in der vom Robert Koch-Institut (RKI) heraus-

gegebenen Empfehlung „Prävention von Infektionen, die von Gefäß
kathetern ausgehen“, welche soeben erschienen ist.

BAKTERIELL BEDINGTE INFEKTIONEN
Durch Keime kann es zu Infektionen der Venenverweilkanülen kom-
men, vor allem dann, wenn um die Einstichstelle Feuchtigkeit oder 
gar Leitungswasser (etwa durch das Waschen) gelangt. Solche Infekti-
onen sind bemerkbar durch Schmerzen, Rötungen und Schwellungen. 
Die Häufigkeit solchre Infektionen ist sehr gering: Nach Studien zwi-
schen 0,1 und 0,6 Prozent. Dennoch ist die Infektion der Venenver-
weilkanüle dann besonders gefährlich, da es zur Blutstrominfektion 

SGB XI umfasst die Regelprüfung auch die Ab-
rechnung der erbrachten Leistungen. An der Re-
gelprüfung und mithin auch an der Prüfung der 
Abrechnung der erbrachten Leistungen muss die 
zugelassene Pflegeeinrichtung nach § 112 Abs. 2 
SGB XI mitwirken. Dies bedeutet, dass die Prü-
fung nicht nur erduldet, sondern aktiv begleitet 
und gefördert werden muss. 

QUALITÄTSVERANTWORTUNG =  
ABRECHNUNGSVERANTWORTUNG
Die Qualitätsverantwortung verbleibt beim Träger 
der Pflegeeinrichtung, als Teil dieser Gesamtver-
antwortung gilt die Abrechnungsverantwortung. 
Damit bleiben auch die weiteren Zuständigkeiten 
bestehen: Die Pflegeeinrichtung wird unter der 
ständigen Verantwortung einer leitenden Pflege-
fachkraft („PDL“) geführt (§ 71 SGB XI) und es wird 
der Anforderungskatalog des § 72 Abs. 3 SGB XI eingehalten, insbeson-
dere ein einrichtungsinternes Qualitätsmanagement eingeführt und die-
ses weiterentwickeln. Dabei werden vom Gesetzgeber vier Bausteine für 
ein Qualitätssicherungskonzept herausgestellt und gesetzlich geregelt: 

PROF. RONALD RICHTER

>> �ist Rechtsanwalt in Hamburg und Inhaber von 

RICHTERRECHTSANWÄLTE  

>> www.richter-rae.de 

>> E-Mail: ronald.richter@richter-rae.de 

Die Verpflichtung,
•	 Maßnahmen zur Qualitätssicherung durchzuführen,
•	 ein Qualitätsmanagement zu unterhalten,
•	 Expertenstandards umzusetzen und
•	 an Qualitätsprüfungen mitzuwirken.

Auf allen vier Ebenen ist die PDL auch in Hinblick auf die Abrech-
nungsprüfung gefragt. Im zweiten Teil lesen Sie mehr zur „Durchfüh-
rung der Abrechnungsprüfung“.

	 Info:

	 Auf der Häusliche Pflege Konferenz – Abrechnungsprüfung 2017 gibt Prof. 

Ronald Richter Tipps, wie Sie sich in der konkreten Prüfungssituation 

verhalten sollten. Infos unter www.vincentz-akademie.de

 Der Pflegedienst muss nach § 112 Abs. 2 SGB XI die Prüfung aktiv 
begleitet und fördern.

PRAXIS-TIPP

Es besteht kein Rechtsanspruch darauf, eine unangemeldete 
Prüfung, die gerade aus dienstlichen Gründen nicht passt, zu 
verlegen. Natürlich kann das Prüfteam auf Hinweise des Pflege-
dienstes eingehen, muss es aber nicht. 
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